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1  Geschäftsführung – das letzte große Abenteuer 
unserer Zeit

In den Medien hält die Berichterstattung über neue Fälle der Manager-Haftung an, wobei 
auch die Versicherbarkeit solcher Risiken über eine D&O-Versicherung angesprochen 
wird. Während die GmbH – in Deutschland die mit Abstand häufigste Unternehmens-
form – hohe Popularität aufgrund der Möglichkeit zur kapitalseitigen Haftungsbeschrän-
kung genießt, bezieht sich diese „beschränkte Haftung“ gerade nicht auf die Geschäfts-
führung.

Geschäftsführer haften grundsätzlich unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen für in ihrer 
Tätigkeit begangene Pflichtverletzungen.

Dieser Ratgeber enthält praktische Tipps für das richtige Verhalten von Geschäftsführern 
und die Möglichkeiten der Absicherung über eine D&O-Versicherung. Die Erfahrungen 
aus zahlreichen Praxisfällen werden leicht verständlich dargestellt, um einen ersten um-
fassenden Überblick über die Haftungsrisiken von Geschäftsführern, Verhaltensstrategi-
en und die „richtige“ D&O-Versicherung zu bieten.

Die aktuelle Diskussion zeigt, dass die politische Entwicklung und der gesetzgeberische 
Wille noch weiter auf die Verstärkung von persönlicher Haftung und Verantwortung von 
Unternehmensleitern gerichtet sind, auch wenn sich der Deutsche Juristentag 2014 mit 
notwendigen Reformen im Zusammenhang mit der Organhaftung und gewissen „Haf-
tungserleichterungen“ befasst hat. Insbesondere die immer wieder aufkommenden 
Fragen in Bezug auf eine unternehmensbezogene „Compliance“ und auch internatio-
nale Rechtsentwicklungen deuten an, dass mittelfristig noch einiges an Veränderungen 
bevorsteht – jedoch geht es hierbei eher um Haftungsverschärfungen. Der Trend setzt 
sich also fort, sodass an Haftungserleichterungen für Geschäftsführer wohl eher nicht zu 
denken ist.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung zeigt dies deutlich auf. Bisher lag der Rahmen 
des Bundesdatenschutzgesetzes für Bußgelder bei 50.000 € bzw. maximal 300.000 € für 
sehr schwere Verstöße. Bisher haben Datenschutzbehörden den oberen Rahmen der 
Bußgelder nur sehr selten und bei dauerhaften Verstößen ausgereizt.

Die DSGVO sieht Bußgelder bis zu 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Vorjahresumsat-
zes vor. Der hohe Bußgeldrahmen ist ein Kernbestandteil der DSGVO und steigert in 
diesem Bereich das Haftungspotenzial des Geschäftsführers, z. B. wegen eines Regres-
ses, deutlich.

Besondere Haftungsrelevanz besteht aber auch immer dann, wenn sich die GmbH in 
einer Unternehmenskrise befindet. Denn die Bewältigung einer solchen Krise stellt die 
Geschäftsführung vor die große Herausforderung, den richtigen Weg zur Krisenbewälti-
gung zu beschreiten und eine spätere Inanspruchnahme durch einen Insolvenzverwalter 
zu vermeiden.



2

Geschäftsführung – das letzte große Abenteuer unserer Zeit

Dieser Ratgeber wird deshalb abgerundet mit zwei Sonderbeiträgen zu den Themen 
„Cyber-Risiken: Pflichten der Geschäftsführung“ und „Die Millionenbußgelder der  
DSGVO und andere datenschutzrechtliche Fallstricke für Geschäftsführer“.

Einhergehend mit der Rechtsentwicklung verändert sich auch der Versicherungsmarkt. 
Hier ist es wichtig aufzuzeigen, was derzeit angeboten wird, was versicherbar ist und 
was nicht, und wie die D&O-Versicherung als „Beruhigungsmittel“ für den Geschäfts-
führer wirken kann. Persönliche Haftung und D&O-Versicherung sind heute aus dem 
Gedankenkreis eines Geschäftsführers nicht mehr herauszulösen und sollten deshalb 
„Chefsache“ sein.
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2  Einführung und Übersicht
Der Geschäftsführer ist das wichtigste Organ der Gesellschaft im operativen Bereich. 
Während die Gesellschafterversammlung und ggf. ein eingesetzter Beirat/Aufsichtsrat 
(vgl. dazu S. 41 ff.) zwar begleitend operativ tätig sein können, bleibt dem Geschäftsfüh-
rer selbst keine Wahl. Er kann sich nicht auf das Tätigwerden anderer Organe verlassen, 
sondern muss seinen Pflichtenkatalog resultierend aus GmbHG, Geschäftsführeranstel-
lungsvertrag, Satzung und einzelnen Gesellschafterbeschlüssen gänzlich und vollstän-
dig jederzeit beachten. Ohne ihn ist die Gesellschaft nicht handlungsfähig. Dies wiede-
rum führt im Spiegelbild dazu, dass der Geschäftsführer aufgrund seiner umfassenden 
Verantwortung und Vollmacht zugleich auch erhebliche Haftungsrisiken zu tragen hat. 
Er ist verantwortlich im doppelten Sinne: Er muss handeln (aktive Verantwortlichkeit) 
und zugleich bei Pflichtverletzungen aus dieser Tätigkeit auch für entstandene Schä-
den haften (passive Verantwortlichkeit). Diese Haftung ist nicht begrenzt, sondern der 
Geschäftsführer haftet mit seinem gesamten privaten Vermögen. Dazu gehören auch – 
wenn ein Haftungsfall eingetreten ist – die laufende Geschäftsführervergütung, ggf. auch 
Abfindungen oder freiwillig zugesagte Pensionsleistungen, Renten usw. Allein deshalb 
ist die Frage nach Versicherungsschutz in Form der D&O-Versicherung (vgl. hierzu 
S. 47 ff.) von erheblicher Bedeutung.

In den letzten Jahren hat sich die Praxis entwickelt, in Pflichtverletzungsangelegenheiten 
nicht nur zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen, sondern ggf. auch strafrechtliche 
Schritte einzuleiten. Damit kann der Geschäftsführer zum einen erheblich unter Druck 
gesetzt werden, zum anderen haben Strafverfolgungsbehörden anderweitige und vor 
allem effektivere Möglichkeiten, Beweismittel zu sammeln, als dies dem Geschädigten 
selbst möglich ist. Von diesen Erkenntnissen können die Anspruchsteller profitieren, zu-
mal die Strafverfolgungsbehörden auch eine Schadenschätzung machen müssen, um 
eine Bewertung des notwendigen Strafmaßes zu erreichen. Diese Schätzungen liegen 
allerdings oft in großem Abstand zu dem tatsächlich zivilrechtlich relevanten Schaden – 
sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Eine ungeprüfte Übernahme dieser 
Schätzungen bedarf daher eines gewissen Vorbehaltes.

Wer sind die Anspruchsteller?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Geschäftsführer in Anspruch zu nehmen, 
was zugleich zeigt, dass der Geschäftsführer vielfältig in der Pflicht steht, nicht nur ge-
genüber der Gesellschaft, sondern auch gegenüber Dritten. Gegenüber wem aber ist der 
Geschäftsführer zur Sorgfalt und gewissenhaftem Arbeiten verpflichtet?

Der häufigste Anwendungsfall der Inanspruchnahme eines Geschäftsführers ist die 
sog. Innenhaftung. Dabei nimmt die Gesellschaft selbst, also die GmbH als eigen-
ständige Rechtspersönlichkeit, vertreten durch die Gesellschafterversammlung, ihren 
Geschäftsführer auf Schadenersatz in Anspruch, weil er ihr gegenüber seine Pflich-
ten aus dem Geschäftsführeranstellungsvertrag und / oder seiner Organstellung nicht 
sorgfältig beachtet hat. Die Vielzahl gesetzlicher Pflichten, die der Geschäftsführer 
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einzuhalten hat, wird nachfolgend dargestellt. Der Haftungstatbestand, aus dem ein 
Geschäftsführer in Anspruch genommen wird, ist zumeist § 43 GmbHG für die Organ-
haftung, § 280 BGB als allgemeine zivilrechtliche Haftungsregel für Pflichten aus dem 
Geschäftsführeranstellungsvertrag.

§ 43 GmbHG – Haftung der Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentli-
chen Geschäftsmannes anzuwenden.

(2) Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch für den 
entstandenen Schaden.

§ 280 BGB – Schadenersatz wegen Pflichtverletzung

Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hier-
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat.

Diese Vorschriften zeigen, dass der Geschäftsführer zum einen – über § 43 GmbHG – 
verpflichtet ist, die Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen, zugleich aber auch in 
dem Spannungsverhältnis steht, die Interessen der Gesellschafter – also seiner „Dienst-
herren“ – befriedigen zu müssen. Dieses Spannungsfeld wird haftungsrechtlich dann 
relevant, wenn Entscheidungen und Wünsche der Gesellschafter von dem abweichen, 
was für die Gesellschaft selbst die richtige Entscheidung wäre. Neben der Grundnorm 
des § 43 GmbHG existieren dazu diverse Spezialregelungen („lex specialis“) zur Haftung 
wie § 64 Abs. 2 GmbHG wegen Zahlungen trotz Insolvenzreife.

Des Weiteren kann der Geschäftsführer auch von Dritten in die Haftung genom-
men werden (Außenhaftung). Dritte sind dabei Personen oder Institutionen, die 
sämtlich außerhalb der Gesellschaft stehen. Denkbar ist z. B. die Haftung ge-
genüber dem Finanzamt für Steuerschulden der Gesellschaft, gegenüber den 
Sozialversicherungsträgern wegen der Abführung von Sozialversicherungs-
abgaben und auch gegenüber einzelnen Gesellschaftern wegen der Rückzah-
lung von Stammkapital (§§ 30, 31 GmbHG). Ebenso denkbar ist eine Haftung 
gegenüber Vertragspartnern der Gesellschaft und Arbeitnehmern, die in Aus-
nahmefällen den Geschäftsführer selbst haftbar machen können. In diesen Fäl-
len steht meistens die Haftung aus unerlaubter Handlung und wegen Verstö-
ßen gegen sog. Schutzgesetze i. S. v. § 823 Abs. 2 BGB im Vordergrund. Dies 
sind insbesondere die Strafvorschriften der §§ 263 (Betrug), 266 (Untreue) und 
283 ff. (Insolvenzstraftaten) StGB oder bei Arbeitnehmern Verstöße gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
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3  Allgemeine Regelungen
Das Haftungsrecht für den GmbH-Geschäftsführer konkretisiert sich neben den Gene-
ralklauseln in zahlreichen einzelnen Verpflichtungen. Im Rahmen dieser generellen Haf-
tungsregelungen verwirklichen sich nicht selten allgemeine Rechtsgedanken – aus den 
Grundsätzen von Treu und Glauben stammend.

3�1  Haftungsfalle Vertretungsrecht

Der Geschäftsführer als Organ der Gesellschaft vertritt die Gesellschaft gesetzlich in al-
len Belangen nach innen und nach außen. Er ist das „Sprachrohr“ der Gesellschaft. Für 
die rechtliche Bewertung gilt dabei das allgemeine Vertretungsrecht. Im Rahmen dessen 
ist es erforderlich, dass beim Tätigwerden des GmbH-Geschäftsführers die Vorausset-
zungen für eine wirksame Stellvertretung vorliegen. Bereits hier können dem Geschäfts-
führer Haftungsrisiken drohen. Das allgemeine Vertretungsrecht setzt für eine wirksame 
Stellvertretung das Vorliegen von drei Merkmalen voraus:

 ▪ Abgabe einer eigenen Willenserklärung
 ▪ in fremdem Namen
 ▪ mit Vertretungsmacht

Während die erste Voraussetzung praktisch keine besondere Relevanz hat, kann das 
Tätigwerden in fremdem Namen bereits haftungsträchtig sein. Der Geschäftsführer muss 
zum Ausdruck bringen, für wen er handelt, und muss dies offenkundig machen. Bei Ge-
schäftsführern, die lediglich eine Gesellschaft vertreten, wird dies regelmäßig dadurch 
erreicht, dass der Geschäftsführer auf dem Briefpapier der Gesellschaft Erklärungen ab-
gibt. Und dort erscheint bei den Pflichtangaben auch sein Name als vertretungsberech-
tigtes Organ. Ein Risiko besteht allerdings in den Fällen, in denen der Geschäftsführer 
die Organschaft für mehrere Gesellschaften zugleich übernimmt, z. B. in Konzernen oder 
konzernähnlichen Strukturen. Dann muss er zwingend in jedem Einzelfall darauf achten, 
Erklärungen auch für die „richtige Gesellschaft“ abzugeben, also die Gesellschaft, für die 
er gerade konkret handelt.

Beispiel

Geschäftsführer G ist im A-Konzern Geschäftsführer der Tochtergesellschaften 
A1-GmbH, A2-GmbH und A3-GmbH. Gegenüber einem Abnehmer erklärt er sich, 
Zulieferteile zu liefern. In den vertraglichen Dokumenten (Angebot, Bestellung, Auf-
tragsbestätigung, Rahmenvertrag) werden aber unterschiedliche A-Gesellschaften 
genannt. Alle Dokumente sind unterschrieben von G. Weil das Teil mangelhaft war, 
kommt es zu einem erheblichen Schaden (Produktrückruf etc.) beim Abnehmer. Da 
A1, A2 und A3 jeweils eine Haftung wegen der Schäden ablehnen, wird G vom Ver-
tragspartner unmittelbar in die Haftung genommen.


